
Ergänzungsleistungen und Erben

Die Ergänzungsleistungen (EL) zur AHV 
helfen dort, wo die minimalen Lebenshal-
tungskosten nicht gedeckt sind. Sie sind 
keine Fürsorge oder Sozialhilfe, sondern 
ein verfassungsmässiger Anspruch. 

Vermögensobergrenze:
Personen mit einem Vermögen von CHF 
100`000 und mehr (Einzelperson) res-
pektive CHF 200`000 (Ehepaare) haben 
keinen Anspruch auf EL. Liegenschaften, 
die von der Bezügerin oder dem Bezüger 
bewohnt werden und an welchen sie Ei-
gentum haben, sind nicht Bestandteil 
des Reinvermögens (sogenannte selbst-
bewohnte Liegenschaften).

Höhere Mietzinsbeträge: 
Künftig wird die unterschiedliche Miet-
zinsbelastung in Grosszentren, in Städten 
und auf dem Land sowie der höhere 
Raumbedarf von Familien berücksichtigt.

Vermögensfreibeitrag: 
Bei der Berechnung des tatsächlichen 
Anspruchs und der Höhe der EL bleibt 
ein Teil des Vermögens – der Freibetrag 
– unberücksichtigt. Der Vermögensfrei-
beitrag wird von bisher CHF 37`000 auf 
30`0000 gesenkt (Alleinstehende), bei 

Paaren von bisher 60`000 auf 50`000. 
Der Freibetrag für Kinder bleibt bei CHF 
15`000.

Vermögensverbrauch:
Bisher wurde nur verschenktes Vermö-
gen bei der EL-Rechnung berücksichtig 
– neu auch selbst ausgegebenes Vermö-
gen. Wenn etwa jemand über CHF 
100`000 Vermögen hat und pro Jahr 
mehr als 10 % davon ausgibt, wird das 
dem Vermögen zugerechnet. Bei Vermö-
gen unter CHF 100`000 liegt diese 
Schwelle bei CHF 10`000 jährlich.

Übergangsfrist:
Für Personen, die bereits EL beziehen, 
gilt eine Übergangsfrist: Falls die Reform 
bei ihnen zu tieferen EL führt, behalten 
sie während längstens drei Jahren die 
bisherigen Ansprüche. Danach erfolgt 
die Anpassung an das neue Recht.
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In Zeiten von Covid-19 stossen manche 
Unternehmer und Unternehmen an 
ihre finanziellen Grenzen. Umsätze in 
ganzen Branchen brechen weg. Über-
brückungskredite mögen über die ers-
ten Finanzlücken hinweghelfen. Aber 
hilft das auf Dauer?

Manche Vermieter von Geschäftsräum-
lichkeiten kommen ihren Mietern ent-
gegen und reduzieren ohne gesetzli-
chen Zwang den Mietzins. Doch wie 
sieht es mit der Zukunft aus?

Die finanzielle Analyse der Situation be-
ginnt bei der rechtlichen Struktur. Wi-
ckelt sich mein Geschäft in einem eige-
nen Haftungskreis ab, z.B. in einer juris-
tischen Person? Habe ich deren 
Verbindlichkeiten mit Privatvermögen 
abgesichert oder habe ich mich gar per-
sönlich verbürgt? Bin ich verheiratet 
und ist mein Vermögen auf beide Ehe-
gatten aufgeteilt, eventuell mit Güter-
trennung?

Allenfalls wollen sich Gläubiger bereit 
erklären, zwecks Abfederung eines Ver-
lusts auf einen Teil ihrer Forderungen zu 
verzichten. Im Rahmen einer juristi-
schen Person sind derartige Forde-
rungsverzichte steuerbarer Ertrag (der 
aber mit erlittenen Verlusten zeitlich be-
schränkt steuerlich verrechnet werden 
kann). Auch bei natürlichen Personen, 
seien dies Unternehmer oder Privatper-
sonen, gilt ein Forderungsverzicht beim 
Schuldner als steuerbares Einkommen, 
dies selbst dann, wenn die Forderung 
wegen seiner finanziellen Situation 
wirtschaftlich gar nichts wert gewesen 
war. Vorbehalten bleibt hier der Fall ei-
ner Schenkung, wenn aus persönlichen 
oder familiären Gründen ein Schulder-
lass vereinbart wird; allerdings sind 
dann Konsequenzen bei der Schen-
kungssteuer zu beachten, für deren Be-
zahlung in aller Regel auch der Schenk-
geber haftet.

Juristische Personen können Verluste 
während 7 nachfolgenden Geschäfts-
jahren mit Gewinnen verrechnen. Sind 
die Verluste älter, so bleibt der im Rah-
men einer Sanierung erzielte Ertrag 
eventuell steuerbar (was im Einzelfall 
abzuklären ist).

Bei natürlichen Personen ist die Situati-
on ähnlich: Es fragt sich, ob der erlitte-
ne Verlust geschäftlicher oder privater 
Natur ist. Geschäftliche, d.h. unterneh-
merische Verluste, sind während 7 Jah-
ren mit übrigen Einkünften steuerlich 
verrechenbar, dies aber nur dann, so 
lange als die unternehmerische Tätig-
keit andauert. Endet die unternehmeri-
sche Tätigkeit im letzten Jahr mit einem 
grossen Verlust, so reduziert dies das 
steuerbare Einkommen im betreffen-
den Jahr allenfalls auf CHF 0.00. Ver-
zichtet dann die Bank im folgenden 
oder übernächsten Jahr auf einen Teil 
ihrer Forderung, so stellt dies steuerba-
res Einkommen dar, mutmasslich ohne 
eine Möglichkeit einer Verlustverrech-
nung.

Private Verluste sind ohnehin steuerlich 
nicht verrechenbar; der Verzicht auf 
eine Forderung ist jedoch einkommens-
steuerpflichtig (soweit keine Schen-
kung vorliegt).

Mit anderen Worten: Der Fiskus stösst 
sich am wirtschaftlichen Schicksal eines 
Steuerpflichtigen gesund.

Je nach Situation wäre gegebenenfalls 
ein (Privat-)Konkurs in Betracht zu zie-
hen. Nicht nur geschäftlicher Erfolg be-
darf der Planung. Auch ein privater oder 
geschäftlicher Schiffbruch will (leider) 
geplant sein...

Die Wohltat einer Sanierung



Homeoffice nach Corona – Denkanstösse

Homeoffice ist heute weit verbreitet. Be-
reits im Jahr 2019 arbeiteten gemäss Anga-
ben des Bundesamtes für Statistik 1 Mio. 
Arbeitnehmer zumindest teilweise im 
Homeoffice. Während der Corona-Krise hat 
sich dieser Anteil massiv erhöht. Im Januar 
2021 hat der Bundesrat zudem erstmals 
eine befristete Homeoffice-Pflicht für alle 
Arbeitnehmenden angeordnet, soweit dies 
betrieblich möglich ist. Vor diesem Hinter-
grund werden bei vielen Betrieben die Vor-
aussetzungen geschaffen, auch langfristig 
diese Arbeitsform anzubieten, denn – auch 
unabhängig von Corona wünscht sich eine 
Mehrheit der Arbeitnehmenden aktuell eine 
Kombination von Homeoffice und Präsenz 
am Arbeitsplatz. Langfristig dürfte uns dies 
daher vermehrt als neue Normalität beglei-
ten. Falls dies so wäre, was müsste bei der 
Umsetzung beachtet und (schriftlich) mit 
dem Arbeitnehmenden geregelt werden.

Arbeitsort / Arbeitsgesetz
Der Arbeitsort als Erfüllungsort der Arbeits-
leistung wird in der Regel im Arbeitsvertrag 
festgehalten. Die Vereinbarung von mehre-
ren Arbeitsorten (z.B. Betrieb und Home-
office) ist zulässig. Als Arbeitsweg gilt die 
Strecke vom Wohnort des Arbeitnehmers 
zum Arbeitsort. Ohne anderslautende ver-
tragliche Vereinbarung schuldet die Arbeit-
geberin für den Arbeitsweg keine Reisekos-
ten und die Reisezeit gilt auch nicht als Ar-
beitszeit. Anders verhält es sich mit der 
Reise vom Arbeitsort zum Einsatzort. Somit 
fällt auch das Homeoffice unter den Anwen-
dungsbereich des Arbeitsgesetzes und da-
mit sind auch die Arbeits- und Ruhezeitvor-
schriften einzuhalten. Ferner gelten auch 
die Regelungen zur Arbeitszeiterfassung im 
Homeoffice uneingeschränkt. 

Kostenübernahme
Bei Homeoffice stellen sich Fragen nach der 
Entschädigungspflicht der Arbeitgebenden 
für die Nutzung der privaten Räumlichkeiten 
sowie für Kosten, die im Zusammenhang 
mit der Nutzung der privaten Infrastruktur 
entstehen. Wenn die Arbeitgebenden 

Homeoffice auf Wunsch des Arbeitnehmers 
gewähren und dem Arbeitnehmer im Be-
trieb jederzeit ein Arbeitsplatz zur Verfü-
gung steht, schulden die Arbeitgebenden 
keine Entschädigung.

Datenschutz
Arbeitnehmende sind nach Art. 321a Abs. 4 
OR verpflichtet, geheim zu haltende Tatsa-
chen wie namentlich Fabrikations- und Ge-
schäftsgeheimnisse nicht zu verwerten 
oder anderen mitzuteilen. Soweit es die In-
teressen der Arbeitgeberin erfordern, bleibt 
der Arbeitnehmer auch nach der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses zur Geheim-
haltung verpflichtet.

Die Besonderheit beim Homeoffice sowie 
auch bei Arbeiten unterwegs besteht nun 
darin, dass der Arbeitnehmer sicherstellen 
muss, dass Dritte wie Familienmitglieder, 
Nachbarn und Besucher nicht in den Besitz 
geheimer Informationen gelangen. Dies 
umfasst neben Regelungen mit dem Um-
gang und der Speicherung von elektroni-
schen Daten auch die Ablage und Entsor-
gung von physischen Daten (z.B. Papieraus-
drucke).

Sinnvollerweise sind die Aspekte betref-
fend Homeoffice deshalb künftig im Ar-
beitsvertrag oder in einem internen Regle-
ment festzuhalten:
 – Ausstattung und Finanzierung des Home- 

    office: Was wird zur Verfügung gestellt
    und wer kommt für welche Kosten auf?  
     Was ist bei Vertragsbeendigung zu  
    regeln?
 – Regelung zu den Arbeitszeiten: Erreich- 

    barkeit, Präsenzpflichten
 – Regelung zu Geheimhaltung und Daten-  

    schutz: Umgang mit Passwörtern, ver- 
    traulichen Dokumenten und Entsorgung
 – Etc.

Ganz generell wird in der betriebswirt-
schaftlichen Literatur von «nur Homeoffice» 
abgeraten. Die nachteiligen Auswirkungen 
hinsichtlich sozialer Isolation und fehlender 
Eingebundenheit in die Arbeitsprozesse 
und in den Betrieb seien zu gross.



Auswirkungen der Aktienrechtsrevision auf 
Buchführung und Rechnungslegung

Nachdem die Referendumsfrist unge-
nutzt abgelaufen ist, tritt das revidierte 
Aktienrecht demnächst in Kraft. Aktuell 
ist der 1. Januar 2022 als Einführungster-
min vorgesehen. Nachfolgend erhalten 
Sie einen kurzen, nicht abschliessenden 
Überblick über die wichtigsten Neuerun-
gen.

Aktienkapital in Fremdwährung
Bereits bis anhin durfte die Jahresrech-
nung unter bestimmten Voraussetzun-
gen in einer Fremdwährung erstellt wer-
den. Das Aktienkapital, die Reserven so-
wie die Reservenzuweisungen mussten 
jedoch in CHF geführt werden. Neu darf 
das Aktienkapital ausdrücklich auf eine 
Fremdwährung lauten. Das Aktienrecht 
wird somit konsistent zum neuen Rech-
nungslegungsrecht. Alle kapitalbezoge-
nen Aspekte wie die Dividendenaus-
schüttung, die Reservenbildung oder 
aber auch die Beurteilung einer Über-
schuldung sind in Zukunft ebenfalls in 
Fremdwährung möglich. Der minimale 
Nennwert einer Aktie wird von 1 Rappen 
auf einen Betrag grösser Null geändert.

Neuregelung der Reserven 
Auch in diesem Bereich erfolgt eine An-
passung an das neue Rechnungsle-
gungsrecht. Das Aktienrecht sieht in Zu-
kunft ebenfalls eine Unterteilung der Re-
serven in eine gesetzliche Kapitalreserve, 
eine gesetzliche Gewinnreserve und in 
eine freiwillige Gewinnreserve vor. Die 
Verlustverrechnung wird ausserdem klar 
geregelt und erfolgt in der folgenden Rei-
henfolge:
1. Verrechnung mit Gewinnvortrag
2. Verrechnung mit freiwilligen     
      Gewinnreserven
3. Verrechnung mit gesetzlichen  
      Gewinnreserven
4. Verrechnung mit gesetzlichen  
      Kapitalreserven

Zulässigkeit von Zwischendividenden
Liegt ein geprüfter Zwischenabschluss 
vor und sind die Voraussetzungen für 

eine Dividendenausschüttung erfüllt, so 
kann neu eine Zwischendividende aus-
geschüttet werden. Auf die Prüfung des 
Zwischenabschlusses kann verzichtet 
werden, wenn sämtliche Aktionäre der 
Ausschüttung zustimmen und die Forde-
rungen der Gläubiger nicht gefährdet 
sind.

Änderungen im Anhang zur  
Jahresrechnung
Neu muss nur noch die Zahl der eigenen 
Anteile angegeben werden, die das Un-
ternehmen selbst oder die von ihm nach 
Art. 963 OR kontrollierten Unternehmen 
halten. Die Revisionsstelle kann neu nur 
noch aus wichtigem Grund abberufen 
werden. Ist das der Fall, so ist dieser 
Grund im Anhang offen zu legen. Mittels 
sogenannten Kapitalbandes kann die GV 
den VR ermächtigen, das Aktienkapital 
im Umfang von jeweils maximal 50 % 
des im Handelsregister eingetragenen 
Kapitals herabzusetzen oder zu erhöhen. 
Im Anhang sind Angaben zu den Transak-
tionen innerhalb des Kapitalbandes offen 
zu legen.

Erleichterungen für grössere  
Unternehmen
Grössere Unternehmen können auf zu-
sätzliche Angaben zur Jahresrechnung, 
auf die Geldflussrechnung und auf den 
Lagebericht verzichten, wenn sie einen 
Einzelabschluss (und nicht eine Konzern-
rechnung) nach einem anerkannten Stan-
dard erstellen.

Weitere Neuerungen  
(nicht abschliessend)
Neben der Buchführung und Rechnungs-
legung sind insbesondere auch die folgen-
den Bereiche von der Aktienrechtsrevision 
betroffen: Kapitalerhöhungen und -herab-
setzungen, die Mitwirkungs- und Kontroll-
rechte der Aktionäre, die Bestimmungen 
zu den Organen (GV, VR und Revisions-
stelle), das Verhalten bei Kapitalverlust 
und Überschuldung sowie Klarstellungen 
zur Vergütungsverordnung (VegüV).


